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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1996

Norm

RAO §9 Abs2

Rechtssatz

Eine Entbindung von der Verschwiegenheitsp0icht kann nur in Einzelfällen und nur nach ausdrücklicher wissentlich

gegebener Zustimmung durch den (ehemaligen) Klienten in Betracht kommen.
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